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KARTENVERZEICHNIS 

Karte 1:  Vorranggebietskulisse – Anpassungen die 2. Offenlage (Maßstab 1:145.000) 

  



1. Einleitung 

Die erste Offenlage gemäß § 9 ROG i.V.m. § 6 Abs. 4 LPlG der 4. Teilfortschreibung des 

regionalen Raumordnungsplans Westpfalz IV fand vom 12. August 2025 bis zum 26. 

September 2025 statt. Im Rahmen dieser Offenlage hat sich durch eingegangene 

Stellungnahmen ein Anpassungsbedarf der methodischen Vorgehensweise und somit der 

Flächenkulisse ergeben. Die folgenden Kriterien sind ergänzt bzw. angepasst worden (siehe 

Anlage 1): 

 Ausschluss  

o von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

o von 100 m zur Grenze vom Saarland 

o von 1.000 m zur Grenze von Frankreich 

o von kritischen Flächen aus Sicht der Bundeswehr (technische Schutzbereiche, 
Höhenbegrenzungen) 

o von Kategorie II-Flächen gemäß Fachbeitrag Naturschutz für die Planung von 
Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU, 2023) 

o von Flächen in einem Umkreis von 200 m zu bekannten und vermuteten 
Fledermauswochenstuben (LfU, 2026) 

 Anpassung  

o des Wirkraums der FFH-Gebiete von 2.000 m auf 1.500 m sowie der der 
Vogelschutzgebiete von 5.000 m auf 3.500 m 

o des Abstandes zu Stromtrassen von 100 m auf 120 m bzw. einzelfallspezifisch 
200 m zu Leitungen ab 110 kV 

Des Weiteren erfolgten Anpassungen einzelner Flächen zur Einhaltung von Schutzabständen 

zu Siedlungsflächen sowie aufgrund von Stellungnahmen der Forstverwaltung (z. B. zur 

Herausnahme von Erosionsschutzwäldern), der Einhaltung von Mindestabständen zu 

Flugplätzen und entgegenstehender Belange der Deutschen Flugsicherung (DFS). 

Das vorliegende Dokument stellt die Cluster der Vorranggebiete der 1. Offenlage und der 2. 

Offenlage gegenüber. Ergänzend werden die jeweiligen zugrundeliegenden Sachverhalte für 

die vorgenommenen Anpassungen dokumentiert.  

Für einige Potenzialflächen konnten innerhalb der FFH-Vorprüfung erhebliche 

Beeinträchtigung des Schutzzwecks und der Erhaltungsziele eines NATURA-2000-Gebiets 

nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Diese Flächen werden zur 

2. Offenlage zunächst aus der Vorranggebietskulisse herausgenommen. Für diese sind 

detailliertere FFH-Verträglichkeitsuntersuchungen erforderlich. Sofern lediglich einzelne 

Potenzialflächen innerhalb eines Clusters entfallen, wird dies im vorliegenden Dokument 

dargestellt. Die folgenden Cluster entfallen vollständig aus der Vorranggebietskulisse der 

2. Offenlage und sind daher nicht Bestandteil der Gegenüberstellung: 

 Cluster 13: DOB004, DOB015, DOB016 

 Cluster 28: KUS001 

 Cluster 32: KUS036 

 Cluster 43: KUS025 

 Cluster 78: KL033 



2. Cluster 01 „Gonbach/Sippersfeld/Enkenbach-Alsenborn/Neuhemsbach“ 

1. Offenlage (Stand: 24.03.2025) 2. Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Flächen DOB055 und KL-DOB008 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



3. Cluster 04  „Göllheim/Lautersheim/Kerzenheim“ 

1. Offenlage (Stand: 24.03.2025) 2. Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 Planung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage  

 

  



4. Cluster 05 „Zellertal/Bubenheim/Ottersheim/Biedesheim“ 

1. Offenlage (Stand: 24.03.2025) 2. Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



5. Cluster 06 „Bischheim/Rittersheim/Gauersheim/Albisheim(Pfimm)/Rüssingen/ Marnheim/Bolanden/Kirchheimbolanden“ 

1. Offenlage (Stand: 24.03.2025) 2. Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 Belange der Rohstoffsicherung 

 

  



6. Cluster 07 „Morschheim“ 

1. Offenlage (Stand: 24.03.2025) 2. Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Entfall der Fläche DOB036 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

 

  



7. Cluster 10 „Beyerfeld-Steckweiler/Gerbach/Dielkirchen“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



8. Cluster 11 „Münsterappel/Oberhausen an der Appel/Gaugrehweiler/ Oberndorf/Alsenz“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 Ausschluss von Kategorie II-Flächen gemäß Fachbeitrag Naturschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU, 2023) 

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



9. Cluster 12 „Niederhausen an der Appel/Mörsfeld/Kriegsfeld/Gaugrehweiler/ Münsterappel“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Flächen DOB005 und DOB011 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



10. Cluster 14 „Unkenbach/Obermoschel/Sitters/Schiersfeld/Finkenbach-Gersweiler“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Fläche DOB029 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



11. Cluster 15 „Finkenbach-Gersweiler/Waldgrehweiler“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Fläche DOB025 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 



12. Cluster 16 „Waldgrehweiler/Bisterschied/Ransweiler/Nußbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen DOB028 und KUS-DOB009a aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

Entfall der Fläche KUS-DOB009b aufgrund von Erfordernissen zur Einhaltung der im Luftfahrthandbuch veröffentlichten Platzrunden, An- und Abflugverfahren 
sowie sonstiger flugbetrieblich erforderlicher Schutz- und Sicherheitsbereiche von Flug- und Landeplätzen 

 



13. Cluster 17 „Rockenhausen“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung und Entfall der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Erfordernis zur Einhaltung der im Luftfahrthandbuch veröffentlichten Platzrunden, An- und Abflugverfahren sowie sonstiger flugbetrieblich erforderlicher 
Schutz- und Sicherheitsbereiche von Flug- und Landeplätzen 

 

  



14. Cluster 18 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Fläche DOB-KL052 im Osten aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



15. Cluster 19 „Gundersweiler/Gehrweiler/Heiligenmoschel/Schneckenhausen/ Schallodenbach/Niederkirchen“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche KL005 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 500 m zu Außenbereichsnutzungen / lw. Aussiedlerhöfen  

 

  



16. Cluster 20 „Niederkirchen/Seelen“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Fläche KL-DOB001 im Südwesten aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 500 m zu Außenbereichsnutzungen / lw. Aussiedlerhöfen  

 

  



17. Cluster 21 „Wolfstein/Niederkirchen/Olsbrücken/Kreimbach-Kaulbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassungen der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Bestand einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 

 

  



18. Cluster 22 „Einöllen/Relsberg/Niederkirchen/Wolfstein/Oberweiler-Tiefenbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassungen der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 Ausschluss von Kategorie II-Flächen gemäß Fachbeitrag Naturschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU, 2023) 

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



19. Cluster 23 „Hefersweiler/Relsberg/Einöllen“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Fläche KUS012 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 500 m zu Außenbereichsnutzungen / Aussiedlerhöfen 

 

  



20. Cluster 25 „Odenbach/Adenbach/Medard“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Kleinflächige Anpassung der Fläche KUS012 im Norden aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



21. Cluster 26 „Medard/Lauterecken/Kappeln“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen KUS009 und KUS031 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



22. Cluster 27 „Kappeln“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen KUS009 und KUS031 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 Ausschluss von Kategorie II-Flächen gemäß Fachbeitrag Naturschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU, 2023) 

 

  



23. Cluster 30 „Horschbach/Sankt Julian“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



24. Cluster 31 „Horschbach/Oberweiler im Tal“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Höhenbegrenzungen und technische Schutzbereiche 

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 200 m zu bekannten bzw. vermuteten Fledermauswochenstuben (LfU, 2026) 

 

  



 

25. Cluster 33 „Bedesbach/Welchweiler/Altenglan“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Kategorie II-Flächen gemäß Fachbeitrag Naturschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU, 2023) 

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



26. Cluster 34 „Bosenbach/Jettenbach/Reichenbach-Steegen“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen KUS-KL043 und KUS-KL042 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

Entfall der Fläche KUS-KL044 aus der Vorranggebietskulisse der 2. Offenlage aufgrund der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. 

 

  



27. Cluster 35 „Rothselberg/Kreimbach-Kaulbach/Frankelbach/Kollweiler/Jettenbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung sowie Entfall der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Erfordernis zur Einhaltung der im Luftfahrthandbuch veröffentlichten Platzrunden, An- und Abflugverfahren sowie sonstiger flugbetrieblich erforderlicher 
Schutz- und Sicherheitsbereiche von Flug- und Landeplätzen 

 

  



28. Cluster 36 „Schwedelbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung oder Entfall der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Höhenbegrenzungen und technische Schutzbereiche 

 

  



29. Cluster 42 „Föckelberg/Neunkirchen am Potzberg/Matzenbach/Theisbergstegen/ Rutsweiler am Glan“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Höhenbegrenzungen und technische Schutzbereiche 

 

  



30. Cluster 46 „Ruthweiler/Kusel/Ehweiler/Albessen/Pfeffelbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von 100 m zur Grenze vom Saarland 

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



31. Cluster 50 „Bruchmühlbach-Miesau/Hauptstuhl/Langwieden“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen sowie Entfall der Fläche KL012 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



32. Cluster 51 „Gerhardsbrunn“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung oder Entfall der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Höhenbegrenzungen und technische Schutzbereiche 

 

  



33. Cluster 53 „Gerhardsbrunn/Mittelbrunn“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



34. Cluster 55 „Hermersberg/Waldfischbach-Burgalben/Höheinöd“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung oder Entfall der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 

  



35. Cluster 56 „Weselberg/Hermersberg/Höheinöd/Schauerberg“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen SWP009. SWP010 und SWP011 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Projektfläche Gewerbepotenzial des Landes 

 

  



36. Cluster 57 „Saalstadt/Weselberg“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



37. Cluster 59 „Herschberg 1“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



38. Cluster 60 „Herschberg 2“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung oder Entfall der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Höhenbegrenzungen und technische Schutzbereiche 

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 

  



39. Cluster 62 „Nünschweiler/Höheischweiler“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche SWP033a aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

Entfall der Fläche SWP033b aus der Vorranggebietskulisse der 2. Offenlage aufgrund der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. 

 

  



40. Cluster 65 „Riedelberg“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

 Ausschluss von 1.000 m zur Grenze von Frankreich mit Ausnahme des bereits bestehenden Vorranggebiets. 

 

  



41. Cluster 66 „Vinningen 1“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

 Ausschluss von 1.000 m zur Grenze von Frankreich  

 Ausschluss von Kategorie II-Flächen gemäß Fachbeitrag Naturschutz für die Planung von Windenergiegebieten in Rheinland-Pfalz (LfU, 2023) 

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 



42. Cluster 69 „Hornbach 1“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025) 

 

Entfall der Flächen SWP031 und SWP037 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

 Ausschluss von 100 m zur Grenze zum Saarland  

 

Entfall der Fläche SWP038 aus der Vorranggebietskulisse der 2. Offenlage aufgrund der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. 

 

  



43. Cluster 73 „Martinshöhe/Knopp-Labach/Krähenberg/Wiesbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche SWP027 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 

  



44. Cluster 74 „Lambsborn/Martinshöhe/Wiesbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Fläche KL-SWP036 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Einhaltung der Schutzabstände von 900 m zu Wohngebieten, Misch-, Dorf-, Kern- und urbanen Gebieten 

 

  



45. Cluster 76 „Hornbach 2“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025) 

 

Entfall der Fläche SWP050 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von 1.000 m zur Grenze von Frankreich 

 

Entfall der Flächen SWP049 und SWP051 aus der Vorranggebietskulisse der 2. Offenlage aufgrund der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. 

 

  



46. Cluster 77 „Schmitshausen/Reifenberg/Winterbach (Pfalz)“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

 Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Höhenbegrenzungen und technische Schutzbereiche 

 Erhöhung des Schutzabstandes von 100 m auf 200 m zu Leitungen ab 110 kV 

 

  



47. Cluster 79 „Schneckenhausen/Otterberg/Katzweiler/Mehlbach“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025)       2.    Offenlage (Stand: 19.06.2026) 

  

Anpassung oder Entfall der Flächen aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Belange der Forstverwaltung, wie z. B. die Herausnahme von Erosionsschutzwäldern 

 Belange der Bundeswehr, wie z. B erforderliche Höhenbegrenzungen und technische Schutzbereiche 

 

  



48. Cluster 80 „Wiesweiler/Lohnweiler/Wolfstein/Aschbach/Offenbach-Hundheim“ 

1.   Offenlage (Stand: 24.03.2025) 

 

Entfall der Flächen KUS057 und KUS056 aufgrund folgender Sachverhalte:  

 Ausschluss von Flächen in einem Umkreis von 500 m um NATURA 2000-Gebiete 

 

Entfall der Fläche KUS055 aus der Vorranggebietskulisse der 2. Offenlage aufgrund der Notwendigkeit einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. 

 

 


